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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Aufhebung von Bauleitplänen 

Bebauungsplan 1119 - Ohligsmühle 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 
18.02.2021 die Aufhebung der verfahrensleitenden Beschlüsse für den 
Bebauungsplan 1119 - Ohligsmühle - beschlossen. 

Planungsziel: 

Bereinigung von Planverfahren 

 ---------------------------------------------- 
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Ich bestätige, dass 

- der Aufhebungsbeschluss ordnungsgemäß zustande gekommen ist,

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten

worden sind und

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Beschluss des Ausschusses für

Stadtwntwicklung und Bauen der Stadt Wuppertal übereinstimmt.

 ------------------------------------------ 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 

Wuppertal in seiner Sitzung am 18.02.2021 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt 

gemacht. 

 ------------------------------------------ 

Hinweise: 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB in der Fassung vom

03. 11.2017 (BGBl. IS. 3634), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S.

1728) geändert worden ist, über die fristgerechte Geltendmachung etwaiger

Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 43 BauGB und über das Erlöschen der

Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen.

2. Unbeachtlich werden nach 215 Abs. 1 BauGB

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung  der dort

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungs- 

     planes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder 

der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter Darlegung des die Verletzung 

begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn 

Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind. 
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3.   Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung kann gem. 

§ 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in der z. Zt. gültigen Fassung - zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (Gesetz- und Verordnungsblatt 

Nordrhein-Westfalen 2020, Seite 916) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 

Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend 

gemacht werden, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

Mangel ergibt. 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 

http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

 

Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 

http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 

 

Wuppertal, den 22.02.2021 

 

gez. 

 

Uwe Schneidewind 

Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Aufstellung von Bauleitplänen  
 
Bebauungsplan 1247 – Rather Str./Kohlfurther Str.                                                                     

(mit  Flächennutzungsplanberichtigung 138B ) 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 
18.02.2021  nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des o. g. Bebauungsplans gefasst:  
 

1.    Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1247 - Rather Straße / Kohlfurther  Straße  
erfasst einen Bereich zwischen der oberen Rather Straße westlich der angrenzenden 
Wohnbebauung Rather Straße 8 und dem im Norden liegenden 
Landschaftsschutzgebiet sowie dem im Osten angrenzenden Gewerbegebiet.   

  
2.   Die Aufstellung des Bebauungsplanes 1247 - Rather Straße / Kohlfurther Straße - wird 

für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen. 

  
3.  Das Planverfahren wird als Verfahren der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB 

durchgeführt. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten von umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB wird abgesehen. Das 
Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 
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Planungsziel:      

Entwicklung einer Fläche als Mischgebiet 
 
Die öffentliche Auslegung des genannten Bebauungsplans erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 
 

    ------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 

Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des  

Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt  Wuppertal übereinstimmt. 

     ----------------------------------------- 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 
Wuppertal in seiner Sitzung am 18.02.2021 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 

    ------------------------------------------ 

Hinweise: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

                                                ----------------------------- 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 22.02.2021 
 
gez. 
 
Uwe Schneidewind 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 10.03 – 23.04.2021  (einschließlich) 
 
Bebauungsplan 810A (3. Änderung) – Uellendahler Str./Zamenhofstr. 
(mit Flächennutzungsplanberichtigung 118B) 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen hat in seiner Sitzung am 18.02.2021 nachfolgenden 
Beschluss über die öffentliche Auslegung des o. g. Bebauungsplans gefasst: 
 
Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der 
frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen fließen gemäß den Vorschlägen der Verwaltung in den 
Bebauungsplan ein. 
 
Die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans 810A (3. Änd) – Uellendahler 
Str./Zamenhofstr. – (mit Flächennutzungsplanänderung 118B) einschließlich der Begründung wird 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
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Planungsziel: 
 
Entwicklung einer Gewerbefläche 
 
 
Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08. 2020 (BGBl. I 
S. 1728) geändert worden ist i. V. m. § 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer 
Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG) vom 20.05.2020 (BGBl I S. 1041), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 03.12.2020 (BGBl I, S. 2694) in dem angegebenen Zeitraum zur 
Einsichtnahme aus. Die Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB 
beigefügt. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet vom 10.03. – 23.04.2021 (einschließlich) durch das Ressort 
Bauen und Wohnen im linken Eingangsbereich im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-
Platz 1, 42275 Wuppertal, unter Einhaltung der aufgrund der Coronavirus-Pandemie geltenden 
Abstands- und Hygieneregelungen sowie Erfassung der Kontaktdaten während der Dienststunden, 
und zwar von Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 13:00 Uhr und Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr 
(Feiertage ausgenommen) statt. 
 
Ferner sind die Unterlagen der öffentlichen Auslegung auch im Internet unter 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene einsehbar.  
 
Sollten Sie mit Blick auf die aktuelle Coronavirus – Pandemie zur besonders zu schützenden 
Personengruppe mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf gemäß Aussage 
des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de) gehören oder unter häuslicher Quarantäne stehen und 
über keinen Internetzugang verfügen, können Sie sich für eine individuelle Unterstützung bei der 
Einsichtnahme an die Bauleitplanung im Ressort Bauen und Wohnen unter 0202 563 6496 
wenden. 
 
Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung vom 10.03. – 23.04.2021  (einschließlich) schriftlich, mündlich (am Auslegungsort s. o.) 
oder per E-Mail (bauleitplaene@stadt.wuppertal.de) vorgebracht werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben.  
 
 
 
                     ------------------------------------------ 
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Ich bestätige, dass 
 
- der Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 

Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
 
- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für 

Stadtentwicklung und Bauen der Stadt  Wuppertal übereinstimmt. 
 
                     ------------------------------------------ 
 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 
Wuppertal in seiner Sitzung am 18.02.2021 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
                     ------------------------------------------ 
 
 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

                     ------------------------------------------ 
 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
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Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
 
Wuppertal, den 22.02.2021 
 
gez.  
 
Uwe Scheidewind 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Aufstellung von Bauleitplänen  
 
Bebauungsplan 673 (3. Änderung) – Viehhofstraße 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 
18.02.2021  nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des o. g. Bebauungsplans gefasst:  
 

1. Der Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes 673 - Viehhofstraße - 
erfasst das Grundstück Schwarzer Weg 3, einen Bereich zwischen dem Schwarzen 
Weg im Norden, der Viehhofstraße im Osten, der angrenzenden Bebauung 
Viehhofstraße im Süden und der öffentlichen Grünfläche im Westen.  

 
2. Die Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplanes 673 - Viehhofstraße wird für 

den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 
 

3. Das Planverfahren wird als vereinfachtes Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. 
Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a 
BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten von 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen. Das Monitoring gemäß § 4c 
BauGB ist nicht anzuwenden.  
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Planungsziel:      

Erweiterung des Verwaltungsgebäudes der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG 
Bau), Schwarzer Weg 3  
 
Die öffentliche Auslegung des genannten Bebauungsplans erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 
 

    ------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 

Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des  

Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt  Wuppertal übereinstimmt. 

     ----------------------------------------- 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 
Wuppertal in seiner Sitzung am 18.02.2021 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 

    ------------------------------------------ 

Hinweise: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

                                                ----------------------------- 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 22.02.2021 
 
gez. 
 
Uwe Schneidewind 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Erneute öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 22.03. – 30.04.2021  (einschließlich) 
 
Bebauungsplan 693 (2. Änderung) – Leibusch/Thielestr. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen hat in seiner Sitzung am 18.02.2021 nachfolgenden 
Beschluss über die erneute öffentliche Auslegung des o. g. Bebauungsplans gefasst: 
 

1.    Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes 693 - Leibusch / Thielestraße - 
wird gegenüber dem Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss, um einen Teil der 
Leibuschstraße, nördlich der geplanten Tageseinrichtung für Kinder reduziert. 

2.    Die bislang zu der 2. Änderung des Bebauungsplanes 693 - Leibusch/ Thielestraße -
eingegangenen Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher 
Belange und sonstiger Behörden fließen gemäß den Vorschlägen der Verwaltung in den 
Bebauungsplanentwurf ein. 

3.    Die erneute öffentliche Auslegung des Entwurfes der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
693 - Leibusch / Thielestraße - wird einschließlich der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen.  
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Planungsziel: 
 
Schaffung von Planungsrecht für eine Tageseinrichtung für Kinder auf der Fläche des ehemaligen 
Spielplatzhauses 
 
 
Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08. 2020 (BGBl. I 
S. 1728) geändert worden ist i. V. m. § 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer 
Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG) vom 20.05.2020 (BGBl I S. 1041), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 03.12.2020 (BGBl I, S. 2694) in dem angegebenen Zeitraum zur 
Einsichtnahme aus. Die Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB 
beigefügt. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet vom 22.03. – 30.04.2021 (einschließlich) durch das Ressort 
Bauen und Wohnen im linken Eingangsbereich im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-
Platz 1, 42275 Wuppertal, unter Einhaltung der aufgrund der Coronavirus-Pandemie geltenden 
Abstands- und Hygieneregelungen sowie Erfassung der Kontaktdaten während der Dienststunden, 
und zwar von Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 13:00 Uhr und Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr 
(Feiertage ausgenommen) statt. 
 
Ferner sind die Unterlagen der öffentlichen Auslegung auch im Internet unter 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene einsehbar.  
 
Sollten Sie mit Blick auf die aktuelle Coronavirus – Pandemie zur besonders zu schützenden 
Personengruppe mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf gemäß Aussage 
des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de) gehören oder unter häuslicher Quarantäne stehen und 
über keinen Internetzugang verfügen, können Sie sich für eine individuelle Unterstützung bei der 
Einsichtnahme an die Bauleitplanung im Ressort Bauen und Wohnen unter 0202 563 6496 
wenden. 
 
Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung vom 22.03. – 30.04.2021  (einschließlich) schriftlich, mündlich (am Auslegungsort s. o.) 
oder per E-Mail (bauleitplaene@stadt.wuppertal.de) vorgebracht werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben.  
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                     ------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
Ich bestätige, dass 
 
- der Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 

Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
 
- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für 

Stadtentwicklung und Bauen der Stadt  Wuppertal übereinstimmt. 
 
                     ------------------------------------------ 
 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 
Wuppertal in seiner Sitzung am 18.02.2021 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
                     ------------------------------------------ 
 
 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

                     ------------------------------------------ 
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Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
 
Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
 
Wuppertal, den 22.02.2021 
 
gez.  
 
Uwe Scheidewind 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Aufstellung zur Teilaufhebung von Bauleitplänen  
 
Durchführungsplan 62A – Fluchtlinien für das Gebiet Kleeblatt – Bundesbahngelände, 

Distelbeck, Gerstenstraße, Hospitalstraße, Weststraße, Malzstraße, Gambrinusstraße 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 
18.02.2021 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung zur Teilaufhebung des o. g. 
Durchführungsplans gefasst:  
 

1. Der Geltungsbereich des aufzuhebenden Durchführungsplanes 62A Fluchtlinien für 
das Gebiet Kleeblatt-Bundesbahngelände-Distelbeck-Gerstenstraße-Hospitalstraße-
Weststraße-Malzstraße-Gambrinusstraße umfasst einen Bereich zwischen der 
Straße Kleeblatt im Westen, der Bahnlinie und der Straße Distelbeck im Norden, der 
Kindertagesstätte und der Kieselstraße im Osten und der Gambrinusstraße im Süden.   

 
2. Die Aufstellung der Teilaufhebung des Durchführungsplanes 62A Fluchtlinien für das 

Gebiet-Kleeblatt-Bundesbahngelände-Distelbeck-Gerstenstraße-Hospitalstraße-
Weststraße-Malzstraße-Gambrinusstraße wird für den unter Punkt 1. genannten 
Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 

 
3.  Das Bebauungsplanverfahren wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB 

durchgeführt. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbe-  
richt nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
von umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen. Das 
Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 
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Planungsziel:      

Rückentwicklung des Planungsrechtes zur Ermöglichung der Revitalisierung des Gebäudes 
der ehemaligen Hauptpost 
 
Die öffentliche Auslegung des genannten Bebauungsplans erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 
 

    ------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss zur Teilaufhebung des Ausschusses für Stadtentwicklung und 

Bauen der Stadt Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss zur 

Teilaufhebung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt Wuppertal 

übereinstimmt. 

     ----------------------------------------- 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen in seiner 
Sitzung am 18.02.2021 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

    ------------------------------------------ 

Hinweise: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 
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                                                ----------------------------- 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 24.02.2021 
 
gez. 
 
 
Uwe Schneidewind 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 10.03. – 23.04.2021  (einschließlich) 
 
Bebauungsplan 1231 – Friedenshort 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen hat in seiner Sitzung am 18.02.2021 nachfolgenden 
Beschluss über die öffentliche Auslegung des o. g. Bebauungsplans gefasst: 
 
1. Die Erweiterung des Geltungsbereichs für den Bereich der Straße Friedenshort wird 

beschlossen. 
  
2. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie 

der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gem. § 
4 Abs. 1 BauGB insgesamt zum Bebauungsplan 1231 – Friedenshort – eingegangenen 
Stellungnahmen fließen gemäß den Vorschlägen der Verwaltung in den Bebauungsplan ein. 
Widersprechende Darstellungen und Festsetzungen des Landschaftsplanes Wuppertal Ost 
treten mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes außer Kraft. 

 
3. Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes 1231 – Friedenshort – einschließlich der 

Begründung und dem Umweltbericht wird für den unter Punkt 1 genannten Geltungsbereich 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen 
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Planungsziel: 
 
Erweiterung des Altenheimes „Friedenshort“ und Ausweisung einer Wohnbaufläche 

 
Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08. 2020 (BGBl. I 
S. 1728) geändert worden ist i. V. m. § 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer 
Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG) vom 20.05.2020 (BGBl I S. 1041), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 03.12.2020 (BGBl I, S. 2694) in dem angegebenen Zeitraum zur 
Einsichtnahme aus. Die Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB 
beigefügt. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet vom 10.03. – 23.04.2021 (einschließlich) durch das Ressort 
Bauen und Wohnen im linken Eingangsbereich im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-
Platz 1, 42275 Wuppertal, unter Einhaltung der aufgrund der Coronavirus-Pandemie geltenden 
Abstands- und Hygieneregelungen sowie Erfassung der Kontaktdaten während der Dienststunden, 
und zwar von Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 13:00 Uhr und Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr 
(Feiertage ausgenommen) statt. 
 
Ferner sind die Unterlagen der öffentlichen Auslegung auch im Internet unter 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene einsehbar.  
 
Sollten Sie mit Blick auf die aktuelle Coronavirus – Pandemie zur besonders zu schützenden 
Personengruppe mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf gemäß Aussage 
des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de) gehören oder unter häuslicher Quarantäne stehen und 
über keinen Internetzugang verfügen, können Sie sich für eine individuelle Unterstützung bei der 
Einsichtnahme an die Bauleitplanung im Ressort Bauen und Wohnen unter 0202 563 6496 
wenden. 
 
Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung vom 10.03. – 23.04.2021  (einschließlich) schriftlich, mündlich (am Auslegungsort s. o.) 
oder per E-Mail (bauleitplaene@stadt.wuppertal.de) vorgebracht werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben.  
 
 
 
                     ------------------------------------------ 
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Ich bestätige, dass 
 
- der Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 

Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
 
- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für 

Stadtentwicklung und Bauen der Stadt  Wuppertal übereinstimmt. 
 
                     ------------------------------------------ 
 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 
Wuppertal in seiner Sitzung am 18.02.2021 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
                     ------------------------------------------ 
 
 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

                     ------------------------------------------ 
 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
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Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
 
Wuppertal, den 24.02.2021 
 
gez. 
 
Uwe Scheidewind 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 10.03. – 23.04.2021  (einschließlich) 
 
106.Änderung des Flächennutzungsplans - Friedenshort 
(Bebauungsplan 1231 - Friedenshort) 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen hat in seiner Sitzung am 18.02.2021 nachfolgenden 
Beschluss über die öffentliche Auslegung des o. g. Bebauungsplans gefasst: 
 

1.    Der Geltungsbereich der 106 Flächennutzungsplanänderung umfasst die Flächen der 
Grundstücke Friedenshort 64 und 66, sowie nördlich darüber liegenden Grundstücke bis an 
die Grenze des Grundstückes des Altenheimes Friedenshort 80. Die Verkleinerung des 
Änderungsbereichs um das Grundstück Friedenshort 80 wird beschlossen. 

 
2.   Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie 

der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gem. 
§ 4 Abs. 1 BauGB insgesamt zur 106. Flächennutzungsplanänderung – Friedenshort – 
eingegangenen Stellungnahmen fließen gemäß den Vorschlägen der Verwaltung in den 
Bebauungsplan ein. Widersprechende Darstellungen und Festsetzungen des 
Landschaftsplanes Wuppertal Ost treten mit dem Inkrafttreten des entsprechenden 
Bebauungsplanes außer Kraft. 
 

3.   Die öffentliche Auslegung der 106. Änderung des Flächennutzungsplanes – Friedenshort – 
einschließlich der Begründung und des Umweltberichts wird für den unter Punkt 1 
genannten Geltungsbereich gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen 
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Planungsziel: 
 
Schaffung von Wohnbauflächen und Anpassung der Darstellungen an die vorhandene Nutzung 
 
 
Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08. 2020 (BGBl. I 
S. 1728) geändert worden ist i. V. m. § 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer 
Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG) vom 20.05.2020 (BGBl I S. 1041), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 03.12.2020 (BGBl I, S. 2694) in dem angegebenen Zeitraum zur 
Einsichtnahme aus. Die Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB 
beigefügt. 
 
 
 
 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet vom 10.03. – 23.04.2021 (einschließlich) durch das Ressort 
Bauen und Wohnen im linken Eingangsbereich im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-
Platz 1, 42275 Wuppertal, unter Einhaltung der aufgrund der Coronavirus-Pandemie geltenden 
Abstands- und Hygieneregelungen sowie Erfassung der Kontaktdaten während der Dienststunden, 
und zwar von Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 13:00 Uhr und Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr 
(Feiertage ausgenommen) statt. 
 
Ferner sind die Unterlagen der öffentlichen Auslegung auch im Internet unter 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene einsehbar.  
 
Sollten Sie mit Blick auf die aktuelle Coronavirus – Pandemie zur besonders zu schützenden 
Personengruppe mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf gemäß Aussage 
des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de) gehören oder unter häuslicher Quarantäne stehen und 
über keinen Internetzugang verfügen, können Sie sich für eine individuelle Unterstützung bei der 
Einsichtnahme an die Bauleitplanung im Ressort Bauen und Wohnen unter 0202 563 6496 
wenden. 
 
Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während des o. g.  Zeitraums der 
öffentlichen Auslegung schriftlich, mündlich (am Auslegungsort s. o.) oder per E-Mail 
(bauleitplaene@stadt.wuppertal.de) vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.  
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                     ------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
Ich bestätige, dass 
 
- der Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 

Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
 
- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für 

Stadtentwicklung und Bauen der Stadt  Wuppertal übereinstimmt. 
 
                     ------------------------------------------ 
 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 
Wuppertal in seiner Sitzung am 18.02.2021 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
                     ------------------------------------------ 
 
 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

                     ------------------------------------------ 
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Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
 
Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
 
Wuppertal, den 24.02.2021 
 
gez.  
 
 
Uwe Scheidewind 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Aufstellung von Bauleitplänen  
 
Bebauungsplan 982 – Schulzentrum Süd/Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn –      

1. Änderung 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 
18.02.2021 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des o. g. Bebauungsplans gefasst:  
 
  

1. Der Geltungsbereich zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 982 – Schulzentrum Süd/ 
Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn - umfasst das Sportplatzgelände nördlich 
des Jung- Stilling- Weges. 

 
2. Die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 982 – Schulzentrum Süd/ 

Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn -  wird gem. § 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
für den unter Punkt 1 genannten Geltungsbereich beschlossen. 

 
3. Das Änderungsverfahren wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauBG 

durchgeführt. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten von umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen. Das 
Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. Von der Durchführung der 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wird abgesehen. 
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Planungsziel:      

Anpassung des Planungsrechtes für den Umbau und Erweiterung der Sportanlagen 
 

 
 
 
Die öffentliche Auslegung des genannten Bebauungsplans erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 
 

    ------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 

Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des  

Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt Wuppertal übereinstimmt. 

     ----------------------------------------- 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen in seiner 
Sitzung am 18.02.2021 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

    ------------------------------------------ 

Hinweise: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

                                                ----------------------------- 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den   24.02.2021 
 
gez.. 
 
 
Uwe Schneidewind 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Aufstellung von Bauleitplänen  
 
Bebauungsplan 1272 – Kreisverkehr Schwarzbach/Am Diek 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 
18.02.2021 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des o. g. Bebauungsplans gefasst:  
 
  

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1272 - Kreisverkehr Schwarzbach / Am 
Diek - erfasst die Verkehrsflächen Schwarzbach, Wittener Str., Am Diek und Weiher-
straße. 

 
2. Die Aufstellung des Bebauungsplanes 1272 - Kreisverkehr Schwarzbach / Am Diek - 

wird für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB be-
schlossen. 

 
3. Das Planverfahren wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. 

Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a 
BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten von umweltbe-
zogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10a Abs. 1 BauGB wird abgesehen. Das Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht 
anzuwenden. 

 
4. Von der Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3    

Abs. 1 BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wird abgesehen. 
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Planungsziel:      

Der Bebauungsplan soll den Umbau der Kreuzung Schwarzbach / Wittener Straße / Am Diek 
zu einem Kreisverkehr vorbereiten und die für den Ausbau erforderlichen Flächen planungs-
rechtlich sichern 
 
 
Die öffentliche Auslegung des genannten Bebauungsplans erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 
 

    ------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt 

Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des  

Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt Wuppertal übereinstimmt. 

     ----------------------------------------- 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen in seiner 
Sitzung am 18.02.2021 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

    ------------------------------------------ 

Hinweise: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

                                                ----------------------------- 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 24.02.2021  
 
gez. 
 
 
Uwe Schneidewind 
Oberbürgermeister 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 
 
Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher 
 
1. Aufgebote 
 
Aufgebote vom Sparkassenbuch 
 
 
Nr. 3010501876 
Nr. 4010334037 
Nr. 3011660945 
Nr. 4248239909 
Nr. 3011077538 
 

 
 

 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch 
für kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit 
dem Tag der Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld. 
 
 
 
Wuppertal, den 25.02.2021  STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
          Der Vorstand 
 
 
 
 
 
 
2. Kraftloserklärungen 
 
Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch 
 
 
./. 
 
 
Wuppertal, den 25.02.2021  STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
          Der Vorstand 
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